
 

 

 

 

Richtlinien zur Ausrichtung von Turnieren 

 

1. Genehmigung  

Bedingungen, die ein Turnier erfüllen muss, damit es von Scrabble Deutschland e. V. (SDeV) 

genehmigt und unterstützt wird:  

 

• SDeV-Mitgliedschaft mindestens eines Antragsstellers  

• mindestens 10 Teilnehmer  

• mindestens 6 Spielrunden  

• Das Turnier muss spätestens einen Monat vor Turnierbeginn öffentlich  

• ausgeschrieben und grundsätzlich für jedermann offen sein.  

• Ausnahmen bedürfen der Genehmigung durch SDeV.  

• Die Durchführungsart des Turniers muss der TSO entsprechen.  

• Bei der Wahl des Termins sind Überschneidungen mit anderen Turnieren, die sich an 

die gleiche Zielgruppe richten, zu vermeiden.  

 

2. Elo-Auswertung  

Bedingungen, die ein Turnier erfüllen muss, damit das Ergebnis für die Elo-Rangliste relevant 

ist:  

• Das Turnier ist vom SDeV genehmigt (siehe 1.)  

• Mindestens die Hälfte der Teilnehmer hat bereits eine Elo-Punktzahl.  

 

3. Qualifikation für die „Liga der Champions“  

Bedingungen, die ein Turnier erfüllen muss, um für die Qualifikation zur „Liga der 

Champions“ berücksichtigt zu werden:  

• Das Turnier wurde von SDeV genehmigt (siehe 1.)  

• mindestens 16 Teilnehmer  

• mindestens 8 Spielrunden  

• keine Einschränkungen des Teilnehmerkreises (wie unter 1. beschrieben) 

 

4. Ausschreibung  

• Was in der Ausschreibung enthalten sein muss, ist der Muster-Ausschreibung zu 

entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass nur die kursiv gesetzten Textteile an die 

Gegebenheiten des jeweiligen Turniers angepasst werden sollen. Die nicht kursiv 

gesetzten Anteile sind verbindliche Bestandteile jeder Ausschreibung, deren Änderung 

einer gesonderten Genehmigung von SDeV bedarf.  

• Die Ausschreibung kann mit speziellen, mit dem Ort oder der Person des Ausrichters 

verknüpften Informationen, ggf. in Form eines Vorwortes, ergänzt werden.  

 

 



 

5. Anmeldung eines Turniers  

 

• Die Turnierausrichter reichen die Ausschreibung beim Vorstand von SDeV ein. 

• Der Vorstand beschließt und genehmigt (oder klärt zuerst offene Fragen ab).  

• Die Antragssteller werden durch ein Vorstandsmitglied benachrichtigt.  

• Nach der Genehmigung wird die Ausschreibung des Turniers auf der Turnierseite der 

Homepage veröffentlicht und die Teilnehmerliste nach Angaben der Ausrichter durch ein 

Vorstandsmitglied fortlaufend aktualisiert, sodass alle Turniere unter der 

Schirmherrschaft von SDeV einheitlich und am gleichen Ort dargestellt werden.  

 

6. Unterstützung durch SDeV  

 

• Scrabble-Uhren können nach Verfügbarkeit vom Verein ausgeliehen werden. 

• Dasselbe gilt für Scrabble-Spiele.  

• Bei Fragen zu Turnier-Organisation, Software-Einsatz usw. unterstützt der SDeV. 

• Der SDeV zahlt 10 € pro Teilnehmer und 100 € pauschalen Kopierkostenzuschuss 

sowie ein Startgeld für die Turnierleitung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

− Der Teilnahmebeitrag für SDeV-Mitglieder ist mindestens um 10 € niedriger als 

der für Nicht-Mitglieder.  

− Es werden mindestens 8 Spielrunden durchgeführt.  

− Zwischen Turnierbeginn und -ende liegen mindestens 24 Stunden.  

• Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, erhält der Ausrichter eines genehmigten 

Turniers einen pauschalen Zuschuss von 150 € (incl. 50 € Kopierkostenzuschuss).  

• Der entsprechende Betrag kann nach Ende des Turniers beim Schatzmeister durch 

eine Mail mit Angabe der endgültigen Teilnehmerzahl beantragt werden 

(brekenkamp@scrabble-deutschland.de).  

 

 

 

 

 

Anmerkung: Die grundsätzliche Verwendung der maskulinen grammatischen Form in diesem 

Dokument dient lediglich der Klarheit und Verständlichkeit; sie beabsichtigt keinerlei 

gesellschaftspolitische Aussage. 


